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lichen Beziehungen durch die Treue dem Ehepartner gegenüber gesetzt
werden.

Die heutigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse erfordern
wohldurchdachte Lösungen; je besser der Mann die spezifischen Eigen-
Schäften der Frau erkennt und je höher er sie schätzt, desto besser ver-
mag die Frau sie zu entfalten und damit die männliche Wesensart zu
ergänzen, trotz der zunehmenden Mechanisierung der Welt. M. C., BSF

Leitende Persönlichkeiten in der Entwicklung der Sozial-
politik des Bundes
now Dr. D^w^rii Ezc/Vfo/zer *
Herausgegeben von der Interkantonalen Vereinigung für Arbeitsrecht,
Zürich 1956-

/. Zzzr Dzw/ziAmwg
Die sich in Gesetzen kundtuende Sozialpolitik des Bundes hat einen

sehr beachtlichen Stand erreicht. Wir nehmen diese Gesetze hin und
kümmern uns im Alltag ihres Vollzugs nicht gross darum, wie sie ei-
gentlich geworden sind, wer an ihrer Wiege stand. Der nüchterne Schwei-
zer betrachtet die Satzungen, denen er sich mehr oder weniger gutwillig
unterzieht, im allgemeinen als unpersönliche Geschöpfe. Nur äusserst
selten verbinden wir mit einem Erlass den Namen eines Mannes, der
ihm zu Gevatter gestanden hat, und wenn schon, so tun wir es eher
in einem dem betreffenden Gesetz abträglichen Sinne. Und doch sind
alle Normen irgendwie auch Abbilder der Persönlichkeiten, die an ihnen
gearbeitet haben. So mögen denn einmal die verschiedenen Sozialgesetze
des Bundes aus ihrem so trockenen Behälter, der Gesetzsammlung, her-
ausgenommen und um die Menschen herum gruppiert werden, die ihre
Entstehung förderten. Der Mensch ist ihr Gestalter gewesen und von
ihm soll nachstehend die Rede sein.

Ich habe mich dazu entschlossen, lediglich die Bwwiiesrdi/e zu wür-
digen, die da irgendwie am Aufbau unseres Sozialstaates oder ganz
einfach auch unserer sozialen Gesinnung mitwirkten. Auch so noch muss
ich eine weitere Einengung treffen. Man möge mir gestatten, nur solche
Mitglieder unserer obersten Landesregierung zu nennen, die nicht mehr
unter den Lebenden weilen.

Gerade schon unter den ersten Bundesräten befanden sich Männer,
die unbedingt auch durch ihre Haltung zum Sozialen eine Würdigung
verdienen. Es sind dies zunächst der erste welsche und der erste Tessiner
Bundesrat, ffewry Drwey und Mc/äwo TrawsCzwz.

Der Waadtländer Jurist und Staatsmann Hewri Drzzey (1799—1855)
war in jungen Jahren, 1825, in London auf einem Advokaturbüro tätig
* (Der Vortrag wurde gekürzt. Red.)
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und hat, für die damalige Zeit noch durchaus eine Seltenheit, englisches
Lehen und englische Kultur aus eigener Anschauung kennen gelernt.
Seine geistige Beweglichkeit hatte Druey einst auch mit den freiheitlichen
Bestrebungen der Regenerationszeit eng in Verbindung gebracht. So hatte
er Leitartikel für die Zeitschrift „Die junge Schweiz" geliefert. Als es
1845 in der Waadt zu eine,r Volksbewegung gegen die konservative Re-
gierung kam, hatte sidh Druey mit an der Spitze dieser mächtigen Bewe-
gung befunden, und noch in der Tagsatzung von 1848, kurz vor seiner
Wahl in den Bundesrat, hat er ein Bündnis der Schweiz mit dem sar-
dinisdhen König Albert für eine andere revolutionäre Volksbewegung,
nämlich für die Befreiung und Einigung Italiens befürwortet. In der
vielseitigen politischen und parlamentarischen Tätigkeit in seinem Hei-
matkanton hatte sich Druey unter anderm auch sehr aufgeschlossen mit
den Fragen der Bekämpfung des Pauperismus und der Schaffung von
Nationalwerkstätten befasse.

Hatte Druey während der Jahre, die er im Bundesrat verbrachte,
dann leider keine Gelegenheit, sidh auf sozialem Gebiet zu betätigen, so
war darin Ste/awo FVmzsrizzz (1796—1857) glücklicher. Als Chef des De-
parlements des Innern darf er als Vater der Statistik des Bundes und
insbesondere der Soziaistatistik bezeichnet werden. Von jeher war er
der Statistik zugetan, und er hat auch als Bundesrat diese Disziplin kräf-
tig gefördert. Erfreulicherweise Hessen ihm seine Kollegen hier freie
Hand, so verlangte Franscini schon im Jahre 1851 von den Kantonen
durch ein sehr ausführliches Kreisschreiben unter anderem Angaben über
Löhne. Dabei sollte der Verdienst einfacher Landarbeiter, der Handwer-
ker, der Fabrikarbeiter und der Dienstboten angegeben werden. Auch die
Preise der wichtigsten Lebensmittel und den Bestand an Gesellschaften,
die einen gemeinnützigen Zweck verfolgen, wollte Franscini wissen. Sein
Ansinnen ging dahin, die Lage der arbeitenden Volksklassen zur Zeit der
Erhebung festzuhalten. Es darf hier festgehalten werden, dass das Mittel
der Lohnenquete, das erst sehr spät zu einem festen Bestandteil der So-
zialstatistik ward, durch Bundesrat Franscini, seiner Zeit weit voraus-
eilend, schon ganz am Anfang des neuen Bundesstaates verwendet wurde.
Es war wohl die früheste allgemeine Sozialmassnahme des Bundes über-
haupt.

Von den übrigen Bundesräten der ersten Zeit, seien nur nodh FViezA
rz'c6 FVez-T/erosé (1801—1873, Aargau) und BAAbeAw iVä// (1802 bis
1881, St. Gallen) erwähnt, die sich früher in vorderster Reihe der Schwei-
zerischen Gemeinnützigen Gesellschaft betätigt hatten, jener nun bald
150 Jahre alten Gesellschaft, die sich je und je auch sozial-politischer
Fragen im engern Sinne annahm. Erei-Herosé hat noch nach seinem Rück-
tritt als Bundesrat, 1868, an der Jahresversammlung in Aarau ein Referat
über die Stellung der grossen Betriebe zu den darin beschäftigten Ar-
heitern gehalten. Vermutlich war dieses Referat von Frei-Horesé durch
die ebenfalls ins Jahr 1868 fallenden ersten parlamentarischen Bestrebun-
gen zur Schaffung eines eidgenössischen Fabrikgesetzes hervorgerufen.

Fortsetzung folgt.
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